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2. Kapitel.

Anordnung der Begräbnisplätze im allgemeinen.

3) Wahl des Geländes.

Nachdem die Zeit der fog. »Kirchhöfe« vorüber war, befafste man fich bei

den neu entftandenen Friedhöfen und zuletzt Zentralfriedhöfen mit dem Problem

ihrer Lage und kam zu dem Ergebnis, dafs die freien und hochgelegenen Fried—

hofplätze den hygienifchen Anforderungen am meil’ten entfprechen. Die freie, der

Sonnenwirkung ausgefetzte Lage ermöglicht einen rafcheren \Nechfel der atmofphä-

rifchen Luft und bewirkt hierdurch den Zutritt gröfserer Mengen von frifcher,
oxydierender Luft in die Friedhofgräber. _

Die Anlage von Friedhöfen auf Grundftücken‚ welche höher liegen als die

nächften bewohnten Ortfchaften, bezw. deren höchfi’gelegene Wohnhäufer, bewirkt,

dafs die über dem Friedhofgelände fich bildende, oft mit gefährlichen Fäulnisgafen

überfüllte Luftzone höher zu liegen kommt als die unmittelbar über der bewohnten

Ortfchaft liegende Luftfchicht. Die er1'tere könnte daher mit letzterer nur bei

fiarkem, in der Richtung nach der Stadt zu wehendem Winde vermengt werden.
Von diefem Standpunkte aus fpielt auch die Windrichtung eine überaus wich—

tige Rolle, und doch wird fie felbft bei den neuzeitlichen Friedhofentwürfen zu

wenig berückfichtigt, und es wird die Anforderung, dafs der Friedhof eine der

herrfchenden Windrichtung unbedingt entgegengefetzte Lage erhalten folle, oft ver—

nachläff1gt.

Im allgemeinen ift, unter der Vorausfetzung, dafs diefer Grundfatz befolgt

wird, eine dem Winde fiark ausgefetzte Lage des Friedhofgrundi’tückes als äufserft

wünfchenswert zu bezeichnen, da der Wind infolge feiner reinigenden Kraft in Bezug

auf die Friedhofluft als natürliches Lüftungsmittel bezeichnet werden kann.

Man fucht die Nachteile einer zu niedrigen Lage des Friedhofgeländes und einer

ungünftigen Windrichtung, insbefondere die dadurch entflehende Möglichkeit einer

Verpef’tung der nächf’ten bewohnten Ortfchaften, durch Baumanlagen zu verhindern.

Zu gleichem Zwecke werden die Friedhöfe oft mit hohen Einfriedigungsmauern

umgeben, die jedoch diefe Aufgabe nicht zu erfüllen vermögen, da die Kolumbarien—

arkaden, denen die fchädlichften Ausdünftungen entftrömen, oft bis 6m Höhe er-

halten. Deshalb mufs der Höhenlage des Friedhofgrundfiückes eine grofse Be-

deutung beigemeffen und befonders hügeliges Gelände empfohlen werden. Vermieden

dagegen follen Plätze an [teilen Abhängen werden, da fie im Falle ftarker meteo-

rifcher Niederfchläge der Ueberfchwemmungsgefahr ausgefetzt find.

Eine ebenfo wichtige, wenn nicht noch wichtigere Rolle als die Windrichtung

fpielt bei der Wahl des Grundftückes die Richtung des Grundwafferftromes. Diefe

mufs ebenfo wie die Windrichtung von der Stadt abgewendet fein, da fonlt die

pathogenen Bakterien des Friedhofbodens, die mit dem Grundwafferftrome mit—

geriffen werden können, in das Grundwaffer, alfo auch in das Brunnenwaffer der

Stadt gelangen und zu Epidemien Anlafs geben können.
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Seit die nachteilige Wirkung der Verbauung der nächften Umgebung von

Friedhofanlagen erkannt worden ift, hat man in vielen Ländern Anordnungen über

die Entfernung der Friedhöfe von bewohnten Ortfchaften getroffen. Diefe Vor-

fchriften Primmen aber durchaus nicht miteinander überein, da darin der Abftand

der Friedhöfe von den bewohnten Ortfchaften und von den nächften Brunnen inner-

halb der Grenzen von 10 bis 370m fchwankt, fo dafs diefe Mafsregeln {ich nur als
wenig wertvoll, ja als nutzlos darf’tellen.

So beftimmt ein franzöfifches Dekret aus dem jahre 1807 diefe Entfernung mit 100m, ein

englifches auf 188m (: 200 Yardr). Ein öfterreichifches, unter Kaifer fifa/ef erlaffenes Gefetz

normiert bei geringem Tieffiande des Grundwaffers das Mindeftmafs diel'es Abfiandes auf 50m,

fonft aber auf 10 m.

Die fpäter feftgefetzten Entfernungen entfprechen fchon mehr den Anforde-
rungen der Hygiene.

So wird z.B. in Rufsland die geringfie Entfernung von den Weichbildgrenzen plattländifcher

Gemeinden auf 1067 m (: 1 Werft) iefigefetzt. Die im Jahre 1875 vorgenommenen Unterfuchungen

des überaus feuchten Bodens in der Umgebung von St. Petersburg hatten auch zur Folge, dafs

die zwei grofsen Friedhöfe im Süden und Norden der Stadt in einer Entfernung von 12 und 14 km

an den Eifenbahnwegen angelegt wurden.

Auch in anderen Städten wird die Entfernung der neuangelegten Friedhöfe von der Stadt

bedeutend gröfser angenommen. Der neue öftliche Friedhof zu München iit 3‘/2 km vom Mittel-

punkte der Stadt entfernt. Beim Wiener Zentralfriedhofe beträgt diefer Abfiand 11 km, beim

Hamburger Zentralfriedhofe in Ohlsdorf 12 km.

Am allerrichtigf’ten erfcheint uns die feitens des Gefundheitsrates des De-

partements Gironde im Jahre 1875 angeordnete Gröfstentfernung von 11 km. Das

Ueberfchreiten diefes Höchf’tmafses wäre vom wirtfchaftlichen Standpunkte nicht
zu empfehlen.

Ein wichtiges Hindernis für das ftetige Beibehalten diefes vorgefchriebenen

Abflandes befteht in der itets zunehmenden Ausbreitung der Städte, fo dafs bei

einer ungenügenden Entfernung der Friedhöfe von ihnen diefer Abitand fchliefslich

auf Null reduziert wird.

Von d_iefem Standpunkte aus empfiehlt es fich, foweit es die örtlichen und

die Geländeverhältniffe gef’tatten, die Friedhöfe nördlich oder nordöftlich von der

Stadt anzulegen, da fich erfahrungsgemäfs die Städte in füdlicher und weftlicher

Richtung auszubreiten pflegen. Im entgegengefetzten Falle müfste mit Rückficht

auf die Möglichkeit einer Verbauung des den Friedhof ringsum einfchliefsenden

Geländes aufser dem Friedhofgrundftück auch noch eine mit dem Bauverbote be-

laftete Quarantänezone angekauft werden, deren Gröfse von den örtlichen Anord-

nungen über die kleinfte Friedhofentfernung abhängen würde. Dies ift auch beim

öftlichen Friedhofe zu München der Fall gewefen.

Die gefamte Friedhoffiäche beiteht:

I) aus dem von den Gräbern eingenommenen Gelände, dem fog. Gräberfeld, und

2) aus der zu Gräbern nicht verwendeten Grundfläche, welche zur Anlage

von Alleen, freien Plätzen und zu Bepflanzungszwecken ausgenutzt wird.

b) Gröfse eines ftädtil'chen Begräbnisplatzes.

Die Berechnung der gefamten Grundfläche eines Gräberfeldes gefchieht durch

Multiplikation der Anzahl der Turnusjahre mit dem durchfchnittlichen Flächenraum,

der für je ein Grab und das in Längs- und Querrichtung fich anfchliefsende
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